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Änderung der Richtlinie  
zur Vergabe von Deutschlandstipendien  

im Rahmen des Nationalen Stipendienprogramms 
an der Bergischen Universität Wuppertal 

 
vom 18.02.2021 

Die Richtlinie zur Vergabe von Deutschlandstipendien im Rahmen des Nationalen Stipendienprogramms 
an der Bergischen Universität Wuppertal vom 18.09.2019 (Amtl. Mittlg. 58/19) wird wie folgt geändert: 

Artikel I 
1. In § 4 wird nach Absatz 9 folgender Absatz 10 angefügt: 

„(10) Ist die individuelle Regelstudienzeit höher als die Regelstudienzeit, kann die Förderdauer 
maximal um zwei Semester verlängert werden.“ 
 

2. In § 7 Absatz 2 Buchstabe b) wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt: 
„Ist die individuelle Regelstudienzeit höher als die Regelstudienzeit, sind mindestens 39 
Leistungspunkte nachzuweisen.“ 
Die Sätze 3, 4 und 5 werden zu Sätzen 4, 5 und 6. 

 
 

Artikel II 
In-Kraft-Treten, Veröffentlichung 

 
Diese Änderung der Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen als 
Verkündungsblatt der Bergischen Universität Wuppertal in Kraft.  
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Rektorates der Bergischen Universität Wuppertal vom 
09.02.2021. 
 
 
Wuppertal, den 18.02.2021 

Der Rektor 
der Bergischen Universität Wuppertal 

Universitätsprofessor Dr. Dr. h.c. Lambert T. Koch 
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